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Hannover, den 28. Januar 2004   Nr. 52/2004 
 
Das Studierendenparlament hat in 
seiner Sitzung am 07.01.04 folgende 
 

Änderung der Satzung der 
Studierendenschaft der 

Tierärztlichen Hochschule 
Hannover vom 07.07.2003 

(Verkündungsblatt Nr. 45/2003) 
 

beschlossen: 
 
§ 6 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 

 
(1) Durch gleiche, geheime und freie 

Wahl wählt das erste, zweite, dritte 
und vierte Studienjahr je fünf De-
legierte und beliebig viele Stell-
vertreter/innen in das Studie-
rendenparlament. Studierende die 
im fünften oder höheren Studien-
jahren sind, wählen gemeinsam 
fünf Vertreter/innen und beliebig 
viele Stellvertreter/innen.  
 

(2) Ist ein Studienjahr nicht in der 
Lage, fünf Vertreter/innen zu stel-
len, werden die freien Plätze gleich 
auf die übrigen Studienjahre ver-
teilt; bei ungleicher Verteilung ent-
scheidet das Los. 
 

(3) Es wird nach den Grundsätzen der 
personalisierten Verhältniswahl ge-
wählt.  

 
(4) Das Nähere regelt die Wahl-

ordnung. 
 
 

In-Kraft-Treten 
 

Die vorstehende Änderung der Sat-
zung der Studierendenschaft der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover vom 
07.07.2003 wird hiermit hochschul-
öffentliche bekannt gemacht und tritt 
am darauf folgenden Tag in Kraft. 
 
Hannover, den 28. Januar 2004 
 
 
 
 

Der Präsident 
Dr. Gerhard Greif 


